
                    Seite 1 von 4 

 

Vereinbarung über die Änderung der Vertragsanlagen  

nach dem Schiedsbeschluss vom 5. September 2017 zum  

Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a SGB V 

 

 

Anlage 1.1 des Vertrages wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 Abs. 1 wird Satz 2 gestrichen. 

2. In § 4 Abs. 4 Satz 5 werden nach den Worten „mit besonderer Begründung“ die folgenden Wor-

te eingefügt: „(Rufbereitschaftshebamme steht nicht unmittelbar zur Verfügung und ein weiteres 

Zuwarten war nicht möglich bzw. es bestand ein dringender Handlungsbedarf)“. 

3. In § 6 Abs. 5 Satz 1 wird nach der Angabe „Abs. 1“ das Wort „letzter“ durch das Wort „ers-

ter“ ersetzt.  

 

Anlage 1.2 des Vertrages wird wie folgt geändert: 

1. Alle Fußnoten werden gestrichen. 

2. Nach den Positionsnummern 260X, 261X wird folgende Zeile eingefügt: 

 

2670 Pulsoxymetrie Dieser Leistung beim Neugeborenen liegen die Inhalte und Zeitvorgaben der 

jeweils gültigen Fassung der Kinder-Richtlinie, verabschiedet vom G-BA als Ver-

sorgungsstandard zugrunde. 

 

Anlage 1.3 des Vertrages wird wie folgt geändert: 

1. Der Abschnitt A. Leistungen der Mutterschaftsvorsorge und Schwangerenbetreuung wird wie 

folgt geändert: 

a) In Satz 2 der Gebührenposition 01XX Beratung der Schwangeren, auch mit Kommunikati-

onsmedium werden die Ziffern „040X“ und „050X“ ersetzt durch die Ziffern „0400“ und „05XX“. 

b) In Satz 2 der Gebührenposition 0200 Individuelle Basisdatenerhebung und Leistungsaus-

kunft wird die Ziffer „050X“ ersetzt durch die Ziffer „0240“. Nach Satz 3 werden die Sätze „Bei 

vorliegender Notwendigkeit kann im zeitlichen Zusammenhang neben der Positionsnummer 

0200 die Positionsnummer 05X0 abgerechnet werden. Dies gilt nicht, wenn neben der Positi-

onsnummer 0200 im zeitlichen Zusammenhang die Positionsnummer 0230 abgerechnet 

wird.“ angefügt. 

c) In Satz 2 der Gebührenposition 0230 Individuelles Vorgespräch über Fragen der Schwanger-

schaft und Geburt wird die Ziffer „050X“ ersetzt durch die Ziffern „0240, 05XX“. 

d) In Satz 3 der Gebührenposition 0240 Spezifisches Aufklärungsgespräch zum gewählten Ge-

burtsort wird die Ziffer „050X“ ersetzt durch die Ziffern „0200, 0230, 05XX“. 

e) In Satz 1 der Gebührenposition 0400 GDM Screening werden nach den Worten „einmalig ab-

rechnungsfähig“ die Worte „und beinhaltet auch die Entnahme von Körpermaterial.“ eingefügt. 

In Satz 2 werden nach den Worten „soweit sie“ die Worte „im Rahmen einer Vorsorgeuntersu-
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chung nach Positionsnummer 0300 und“ sowie hinter dem Wort „durchgeführt“ die Worte „und 

im Mutterpass dokumentiert“ eingefügt. 

f) Nach Satz 2 der Gebührenposition 051X Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden oder bei 

Wehen wird folgender Satz 3 eingefügt: „Maßgeblich für die Abrechnung dieser Leistung ist bei 

dem in der Übergangszeit liegenden Leistungsanteil der Zeitpunkt der Beendigung dieses An-

teils.“  

 

2. Der Abschnitt B. Leistungen zur Geburtshilfe, Allgemeine Bestimmungen a) wird wie folgt ge-

ändert:  

a) In Satz 1 wird hinter dem Wort „Positionsnummern“ die Angabe „0901 und 0911“ gestrichen 

und ersetzt durch die Angabe „0901, 0902, 0911, 0912, 1301, 1311 und 1312“.  Nach den 

Worten „vor der Geburt des Kindes“ werden die Worte „oder einer Fehlgeburt“ eingefügt. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: „Wenn die Geburtsbetreuung vor drei Stunden 

nach der Geburt beendet wird, ist das Ende der Geburtsbetreuung (Uhrzeit) entsprechend in 

der Versichertenbestätigung anzugeben.“ 

 

3. Der Abschnitt B. Leistungen zur Geburtshilfe wird wie folgt geändert:  

a) In Satz 1 der Allgemeinen Bestimmungen b) wird hinter der dem Wort 

„Positionsnummern“ die Angabe „0902 und 0912 bis 1312“ gestrichen und ersetzt durch die 

Angabe „1000 bis 1300 und 1310“.  

b) In der Position 1300 unter dem Feld „als ambulante hebammenhilfliche Leistung“ wird fol-

gender Satz eingefügt: „Die Positionsnummer umfasst die Hilfe für die Dauer von bis zu acht 

Stunden vor der Fehlgeburt und die Hilfe für die Dauer von bis zu drei Stunden danach ein-

schließlich aller damit verbundenen Leistungen und Dokumentationen.“ 

c) In der Position 1301 unter dem Feld „als Dienst-Beleghebamme“ wird folgender Satz einge-

fügt: „Die Positionsnummer umfasst die Hilfe für die Dauer von bis zu einer Stunde vor der 

Fehlgeburt und die Hilfe für die Dauer von bis zu drei Stunden danach einschließlich aller da-

mit verbundenen Leistungen und Dokumentationen.“ Der Betrag „220,33 €“ wird gestrichen 

und ersetzt durch „115,00 €“. 

d) In der Position 1302 unter dem Feld „als Begleit-Beleghebamme“ wird folgender Satz einge-

fügt: „Die Positionsnummer umfasst die Hilfe für die Dauer von bis zu einer Stunde vor der 

Fehlgeburt und die Hilfe für die Dauer von bis zu drei Stunden danach einschließlich aller da-

mit verbundenen Leistungen und Dokumentationen.“ Die Angabe „220,33 €“ wird gestrichen 

und ersetzt durch die Angabe „115,00 €“. 

e) In der Position 1310 unter dem Feld „als ambulante hebammenhilfliche Leistung“ wird vor 

Satz 1 folgender Satz eingefügt: „Die Positionsnummer umfasst die Hilfe für die Dauer von bis 

zu acht Stunden vor der Fehlgeburt und die Hilfe für die Dauer von bis zu drei Stunden danach 

einschließlich aller damit verbundenen Leistungen und Dokumentationen.“ 
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f) In der Position 1311 unter dem Feld „als Dienst-Beleghebamme“ wird vor Satz 1 folgender 

Satz eingefügt: „Die Positionsnummer umfasst die Hilfe für die Dauer von bis zu einer Stunde 

vor der Fehlgeburt und die Hilfe für die Dauer von bis zu drei Stunden danach einschließlich 

aller damit verbundenen Leistungen und Dokumentationen.“ Die Angabe „264,40 €“ wird ge-

strichen und ersetzt durch die Angabe „138,00 €“. 

g) In der Position 1312 unter dem Feld „als Begleit-Beleghebamme“ wird vor Satz 1 folgender 

Satz eingefügt: „Die Positionsnummer umfasst die Hilfe für die Dauer von bis zu einer Stunde 

vor der Fehlgeburt und die Hilfe für die Dauer von bis zu drei Stunden danach einschließlich 

aller damit verbundenen Leistungen und Dokumentationen.“ Die Angabe „264,40 €“ wird ge-

strichen und ersetzt durch die Angabe „138,00 €“. 

 

4. Der Abschnitt C. Leistungen während des Wochenbettes wird wie folgt geändert:  

a) In der Position 1830 aufsuchende Wochenbettbetreuung beim Kind wird in Satz 1 die Positi-

onsnummer „1835“ gestrichen und die Nummer „1830“ eingefügt und an Satz 2 werden nach 

dem Wort „erforderlich“ folgende Worte angefügt: „sowie die Benennung der unterzeichnenden 

Person (Name und Funktion)“. 

b) In der Position 1850 aufsuchende Wochenbettbetreuung beim Kind wird in Satz 1 die Positi-

onsnummer „1855“ gestrichen und die Nummer „1850“ eingefügt und an Satz 2 werden nach 

dem Wort „erforderlich“ folgende Worte angefügt: „sowie die Benennung der unterzeichnenden 

Person (Name und Funktion)“. 

 

5. Der Abschnitt D. Sonstige Leistungen wird wie folgt geändert:  

a)  In der Position 2730 Einzelrückbildungsgymnastik wird in Satz 1, 2. Spiegelstrich, hinter 

den Worten „Totgeburt oder totes Kind“ das Wort „, SIDS“ eingefügt und in Satz 1, 3. Spiegel-

strich, das Wort „SIDS“ gestrichen. 

b) Nach der Position 2650 Postpartale Überwachung werden die nachstehenden Positionen 

267X eingefügt: 

 
 Pulsoxymetrie   

2670 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 7,87 € 

2671 als Dienst-Beleghebamme 7,87 € 

2672 als Begleit-Beleghebamme 7,87 € 

 Die Positionsnummer 267X ist nur einmalig abrechnungsfähig.  
Die Position ist abrechnungsfähig, soweit sie nicht bereits von einem anderen Leis-
tungserbringer erbracht wurde und im Kinder-Untersuchungsheft dokumentiert ist. 

 

 

6. Der Abschnitt E. Auslagenersatz/Wegegeld wird wie folgt geändert: 

a)  Folgende Zeilen werden gestrichen: 

 3001 als Dienst-Beleghebamme 2,32 € 

 3011 als Dienst-Beleghebamme 2,32 € 

 3101 als Dienst-Beleghebamme 3,28 € 

 3111 als Dienst-Beleghebamme 3,28 € 

 3201 als Dienst-Beleghebamme 0,81 € 

 3211 als Dienst-Beleghebamme 0,81 € 
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 3301 als Dienst-Beleghebamme 1,11 € 

 3311 als Dienst-Beleghebamme 1,11 € 

 3351 als Dienst-Beleghebamme 2,89 € 

 

b) Nach der Position 3810 wird die Position nachstehende 3820 eingefügt:  

  

 Materialpauschale Pulsoxymetrie  

3820 als ambulante hebammenhilfliche Leistung 6,74 € 

 Die Positionsnummer 3820 ist nur einmalig abrechnungsfähig.  

 

Anlage 2 des Vertrages wird wie folgt geändert: 

An § 2 Absatz 5 wird folgender Satz 2 angefügt: „Dies gilt für ab dem 01.01.2018 erbrachte Leis-

tungen.“ 

 

 

Diese Vereinbarung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 

 

Karlsruhe, den _________________________ 

 

_________________________________________ 

Deutscher Hebammenverband e.V.  

 

Frankfurt, den _________________________ 

____________________________________ 

Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands e.V. 

 

Berlin, den _____________________________ 

_________________________________________ 

GKV-Spitzenverband 


